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Ergänzungsblätter zum Buch

Wehrgesetz 2001
7. Auflage

Die Änderungen sind unterlegt

Der Novellenspiegel ist zu ergänzen:
BGBl. I Nr. 77/2024 (Art. 1 Wehrrechtsänderungsgesetz 2024; GP XXVII RV 2554

AB 2573)

§ 21 Abs. 3 hat zu lauten (der letzte Satz wurde aufgehoben):
(3) Wehrpflichtige, die sich nicht freiwillig zur Leistung von Milizübungen ge-

meldet haben, jedoch eine vorbereitende Milizausbildung während des Grund-
wehrdienstes erfolgreich geleistet haben, dürfen zur Leistung von Milizübungen
verpflichtet werden, sofern die notwendigen Funktionen nicht ausreichend mit
solchen Wehrpflichtigen besetzt werden können, die Milizübungen auf Grund
freiwilliger Meldung zu leisten haben. Die Wehrpflichtigen sind hiebei binnen zwei
Jahren nach ihrer Entlassung aus dem Grundwehrdienst mit Auswahlbescheid
nach den jeweiligen militärischen Bedürfnissen und unter Bedachtnahme auf ihre
persönlichen Verhältnisse auszuwählen. Eine solche Verpflichtung darf nur bis zu
höchstens 12 vH der Wehrpflichtigen betreffen, die in dem jeweiligen Kalenderjahr
den Grundwehrdienst geleistet haben. Dabei sind auf diesen Prozentsatz jene
Wehrpflichtigen anzurechnen, die sich freiwillig zur Leistung von Milizübungen
gemeldet haben. Auf Verlangen des Wehrpflichtigen ist vor Erlassung eines Aus-
wahlbescheides eine Stellungnahme der Parlamentarischen Bundesheerkommis-
sion einzuholen.

§ 22 Abs. 2 hat zu lauten:
(2) Wehrpflichtige, die unselbständig erwerbstätig sind, dürfen zu freiwilligen

Waffenübungen und Funktionsdiensten ohne Zustimmung ihres Arbeitgebers
jeweils nur für höchstens 30 Tage innerhalb von zwei Kalenderjahren einberufen
werden, sofern nicht aus zwingenden militärischen Erfordernissen eine längere
Heranziehung erforderlich ist.

§ 24 Abs. 2a wurde eingefügt:
(2a) Mit Antritt des Einsatzpräsenzdienstes oder einer außerordentlichen

Übung wird eine bereits rechtswirksam verfügte Einberufung zu
1. freiwilligen Waffenübungen oder Funktionsdiensten oder
2. Milizübungen
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für den Betroffenen unwirksam. Wehrpflichtige, die einen Präsenzdienst nach Z 1
oder 2 leisten und zum Einsatzpräsenzdienst oder zu einer außerordentlichen
Übung einberufen werden, gelten mit Ablauf des dem Einberufungstermin zum
Einsatzpräsenzdienst oder zur außerordentlichen Übung vorangehenden Tages
als vorzeitig aus dem jeweiligen Präsenzdienst entlassen.

§ 31 Abs. 3 hat zu lauten:
(3) Wehrpflichtige, die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses

nach § 1 Abs. 3 Z 2 angehören, werden unmittelbar zu Wehrpflichtigen des Miliz-
standes mit

1. einer Überstellung in eine andere Besoldungsgruppe oder
2. einer Beendigung des Dienstverhältnisses.

§ 45 Abs. 1 hat zu lauten:
§ 45. (1) Personen, die
1. freiwillige Waffenübungen, Funktionsdienste oder außerordentliche Übun-

gen, jeweils in der Dauer von mindestens vier Wochen, oder
2. den Wehrdienst als Zeitsoldat oder
3. den Einsatzpräsenzdienst oder
4. den Aufschubpräsenzdienst oder
5. den Ausbildungsdienst

leisten, haben Anspruch auf Dienstfreistellung. Die Dienstfreistellung beträgt
30 Werktage für je ein Jahr eines solchen Wehrdienstes. Für Bruchteile dieses
Zeitraumes gebührt die Dienstfreistellung anteilmäßig. Dabei gelten Bruchteile von
Werktagen als volle Werktage.

§ 45 Abs. 5 wurde angefügt:
(5) Personen, die den Grundwehrdienst, den Wehrdienst als Zeitsoldat oder

den Ausbildungsdienst leisten, haben auf ihr Verlangen Anspruch auf eine Dienst-
freistellung für die Dauer von bis zu vier Wochen ab der Geburt ihres Kindes bis
zum Ablauf von zwölf Wochen nach der Geburt des Kindes, sofern das Kind zum
Haushalt der betreffenden Person gehört. Die Dauer der Dienstfreistellung ist
durch den Kommandanten des Truppenkörpers nach Maßgabe zwingender militä-
rischer Erfordernisse festzulegen. Die Dienstfreistellung endet spätestens mit der
Entlassung aus dem jeweiligen Wehrdienst. Die jeweils betroffene Person hat die
zur Feststellung des Anspruches erforderlichen Daten und Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen.

§ 55a Abs. 1b wurde eingefügt:
(1b) Der Bundesminister für Landesverteidigung und die zuständigen militäri-

schen Dienststellen dürfen personenbezogene Daten nach Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5
von Personen, die mit der Wahrnehmung von Aufgaben der militärischen Landes-
verteidigung im Ausland betraut sind, an ausländische öffentliche Dienststellen
oder internationale Organisationen oder sonstige zwischenstaatliche Einrichtun-
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gen übermitteln, soweit die Übermittlung als eine wesentliche Voraussetzung für
die Erfüllung der jeweiligen Aufgaben im Ausland erforderlich ist.

§ 56a Abs. 5 hat zu lauten:
(5) Personen, die den Grundwehrdienst vollständig oder den Ausbildungs-

dienst in der Dauer von mindestens sechs Monaten geleistet haben und für eine
Funktion in der Einsatzorganisation des Bundesheeres in Betracht kommen, kön-
nen auf Grund freiwilliger Meldung einer Eignungsprüfung außerhalb eines Wehr-
dienstes beim Heerespersonalamt unterzogen werden. Die freiwillige Meldung zur
Eignungsprüfung ist beim Heerespersonalamt einzubringen. Ein Rechtsanspruch
auf die Durchführung einer Eignungsprüfung besteht nicht. Das Ergebnis der
Eignungsprüfung ist der betreffenden Person spätestens innerhalb von sechs
Wochen nach Abschluss der Eignungsprüfung schriftlich mitzuteilen. Bei Wehr-
pflichtigen ist das Ergebnis der Eignungsprüfung darüber hinaus dem Militär-
kommando zu übermitteln.

§ 60 Abs. 2s wurde eingefügt:
(2s) § 21 Abs. 3, § 22 Abs. 2, § 24 Abs. 2a, § 31 Abs. 3, § 45 Abs. 1 und 5, § 55a

Abs. 1b, § 56a Abs. 5 sowie § 61 Abs. 3 und Abs. 37, jeweils in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2024, treten mit 1. September 2024 in Kraft.

§ 61 Abs. 3 hat zu lauten:
(3) Bis zur Beendigung der Wehrpflicht nach § 10 sind
1. Offiziere des Milizstandes und
2. sonstige Wehrpflichtige des Milizstandes, die
a) dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses angehört haben oder
b) einen Wehrdienst als Zeitsoldat geleistet haben oder
c) einen Ausbildungsdienst in der Dauer von mehr als sechs Monaten geleis-

tet haben,
zur Leistung von Milizübungen verpflichtet, sofern sie Milizübungen nicht schon
auf Grund freiwilliger Meldung oder einer Verpflichtung mittels Auswahlbeschei-
des zu leisten haben. Die vor dem 1. August 1977 geleisteten Kaderübungen sind
auf das Gesamtausmaß nach § 21 Abs. 1 anzurechnen.

§ 61 Abs. 37 wurde angefügt:
(37) Auf Wehrpflichtige, die vor dem 1. September 2024 das 50. Lebensjahr

vollendet haben, ist § 61 Abs. 3 in der bis zum Ablauf des 31. August 2024 gelten-
den Fassung anzuwenden.


